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Die SPD-Fraktion stellt folgenden Antrag:
Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung an Schulen

Grundschulkinder haben beginnend ab dem Schuljahr 2026/27 einen 
Rechtsanspruch auf ganztägige Bildung und Betreuung. Die SPD Fraktion 
beantragt einen Bericht über die gegenwärtige Situation der Betreuung an den 
Grundschulen und eine Konzeption, wie dieser Rechtsanspruch an den 
Ostfilderner Grundschulen umgesetzt werden soll.

Antrag der SPD-Fraktion- Umsetzung des 
Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung an 
Schulen



Status Quo der Schulkindbetreuung an den Ostfilderner Grundschulen:

- 2 Ganztagsgrundschulen mit Ganztagsschulbetrieb an 3 bzw. 4 Tagen à 7 bzw. 
8 Stunden

- Beide Ganztagsgrundschulen bieten Randzeitenbetreuung vor dem   
Ganztagsschulbeginn und im Anschluss bis 17 Uhr an.

- Träger der Ganztagsbildung sind in Ruit die Kommune und an der Grundschule 
Lindenschule die KiJu.
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Status Quo der Schulkindbetreuung an den Ostfilderner Grundschulen:

- An allen anderen Grundschulen gibt es das Angebot der Schulkindbetreuung 
(SKB).

- Die SKB beinhaltet Kernzeit bis 13 oder 14 Uhr oder Hortbetreuung bis 17 Uhr.

- Die SKB hat im Jahr mind. 20 Tage (Ø 23 Tage) geschlossen.
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Status Quo der Schulkindbetreuung an den Ostfilderner Grundschulen:

- Belegung der SKB im Schuljahr 2023/ 2024:
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Schulkindbetreuung für 
Grundschüler
(städtische Einrichtungen + 
Randzeitbetreuung Lindenschule, 
Parksiedlung)

Stadtteil Anzahl Gruppen Anzahl Kernzeit-
Gruppen

Anzahl Hort-
Gruppen

Schließtage an 
regulären 
Öffnungstagen

Anzahl Kinder 
in Hort-

betreuung

Anzahl Kinder 
in Randzeiten-

betreuung

Anzahl Kinder 
in Kernzeit-
betreuung 

Gesamtanzahl 
Kinder in Schulkind-

betreuung 

Gesamtanzahl 
Schülerinnen und 

Schüler

prozentuale 
Inanspruchnahme 

der 
Schulkindbetreuung

Schulkindbetreuung Nellingen 
Nellingen 8 4 4 23

90 78 168 351 48%

Schulkindbetreuung Scharnhauser Park, 
Gerhard-Koch-Str. 6

Scha Pa 10 4 6 23 155 74 229 293 78%

Randzeitenbetreuung Lindenschule Parksiedlung nach Bedarf Randzeitbetreuung 23
43 43 224 19%

Schulkindbetreuung Ruit Ruit 5 2 3 23 103 11 114 236 48%

Schulkindbetreuung Wasenäckerschule Scharnhausen 4 2 2 23 50 30 80 151 53%

Schulkindbetreuung Pfingstweideschule Kemnat 5 2 3 23
55 45 100 195 51%

Gesamt Grundschulkinder in 
Schulkindbetreuung 32

350 146 238 734 1.450 51%



Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ab 
Schuljahr 2026/ 27:

- ab Schuleintritt
- Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung
- an Werktagen im Umfang von acht Stunden
- Anspruch gilt im zeitlichen Umfang des Unterrichts sowie der Angebote der 
Ganztagsgrundschulen, einschl. der offenen Ganztagsgrundschulen als erfüllt.
- Landesrecht kann eine Schließzeit von bis zu vier Wochen im Jahr regeln.
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Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ab 
Schuljahr 2026/ 27:

- Schulnahe Betreuung wie Verlässliche Grundschule, flexible 
Nachmittagsbetreuung (=Kernzeit) und Randzeitenbetreuung stehen unter 
schulischer Aufsicht. 
- Nach Städtetagsanliegen bedarf es für solche rechtsanspruchserfüllende 
Betreuung nicht des Einsatzes von pädagogischen Fachkräften.
- Weiteres Element der Rechtsanspruchserfüllung sind die Horte und Horte an 
der Schule.
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Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ab 
Schuljahr 2026/ 27:

- Rechtsanspruch richtet sich an Träger der Jugendhilfe (Landkreis)
- enge Kooperation zwischen Landkreisen und ihren kreisangehörigen Städten 
und Gemeinden erforderlich
- mehrere Arbeitsgruppen installiert: 

- AG „Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung“ des Städtetags (Leitung: AL 
Stadt Ulm)
- AG „Kooperation Landkreis – kreisangehörige Kommunen“ des 
Städtetags (Leitung: AL Stadt Reutlingen)
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Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ab 
Schuljahr 2026/ 27:

- Regionalkonferenzen in den Regierungsbezirken (Nordwürttemberg am 
31.01.2024)

- AG Schulverwaltung am 13.11.2023
- Städtetagsausschuss (Schule, Kultur und Sport) am 17.11.2023
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Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ab 
Schuljahr 2026/ 27:

Zahl der Anspruchsberechtigten 2026/27 bis 2029/30:
- 57,1 % der Schülerinnen und Schüler in einem kommunalen 
Betreuungsangebot oder Ganztagsschule im SJ 2022/23
- Es wird von einer Erhöhung dieser Quote um ca. 10% ausgegangen.

- Inanspruchnahme in Ostfildern liegt in den meisten Grundschulen momentan 
unter dem Landesdurchschnitt.
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Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ab 
Schuljahr 2026/ 27:

Weitere Informationen und Vorlage für die nächste Sitzungsrunde geplant.
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